
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 
 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 
   nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 61508 

Der Bürgermeister 
Fachbereich/Abt.:  
 
Beigeordneter 
 
 
 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
  Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat:       
         
zur Unterrichtung an:   Personalrat Datum: 27.02.08 
zum Beschluss an:  Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff:    
 
Bundesprogramm Kommunal-Kombi 
komplementäre Förderung durch die Stadt Schwedt/Oder 
 

Beschlussentwurf:  
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt, zur komplementären Förderung im Rahmen des 
    Bundesprogramms Kommunal-Kombi Mittel zur Förderung von maximal 30 Stellen im Förderzeitraum zur Verfügung 
    zu stellen.  
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss, dem  
    Bürgermeister Empfehlungen über die Verwendung der Mittel zu geben.  

Finanzielle Auswirkungen: 
 keine  im Verwaltungshaushalt  im Vermögenshaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt. 

Einnahmen:         Ausgaben:         Haushaltsstelle:         Haushaltsjahr:        
       36.750 € 01.47000.71830 2008 
       63.000 € 01.47000.71830 2009 
       63.000 € 01.47000.71830 2010 
       26.250 € 01.47000.71830 2011 
 

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung. 
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:       
 Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:        

      Deckungsvorschlag: 01.92000.89200 
 
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: ___________________________________/ 
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Begründung: 
 
Seit dem 01. Januar 2008 ist die Richtlinie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  
zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi (Anlage 1) in Kraft. 
 
Förderziel ist die Initiierung zusätzlicher, im öffentlichen Interesse liegender sozialversicherungs- 
pflichtiger Arbeitsplätze. Dafür werden in 79 Regionen der Bundesrepublik Mittel des Bundes bereit- 
gestellt. Das Land Brandenburg wird für zwei Drittel der auf das Land entfallenden Stellen zusätz- 
lich weitere Komplementärmittel bereitstellen.  
 
Von den Kommunen (Landkreise und Gemeinden) wird erwartet, dass sie ebenfalls Mittel zur 
Komplementärfinanzierung erschließen. In der Uckermark wird sich der Landkreis Uckermark jeweils 
zur Hälfte an der Finanzierung des kommunalen Anteiles von 350 € bzw. 250 € beteiligen.  
Das Einführungskonzept des Landkreises Uckermark liegt als Anlage 2 bei.  
 
Mit dem vorliegenden Beschluss will die Stadt Schwedt/Oder Möglichkeiten zur komplementären 
Finanzierung von 30 Stellen im Programmzeitraum schaffen. Damit sind über die Laufzeit von 3 Jahren 
Mittel von maximal 63 T€ p.a. aufzuwenden.  
 
Die Nachfrage nach Unterstützung durch die Stadt Schwedt/Oder ist seitens der in der Stadt tätigen 
potentiellen Träger erheblich. Zur Zeit liegen Anfragen für ca. 70 Stellen bei der Stadt Schwedt/Oder vor.    
 
 
(Anmerkung der Redaktion: Die Anlagen liegen digital nicht vor. ) 


